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	Sachverhalt 1
B könnte vom Kaufvertrag mit S zurücktreten gemäß §§ 437 Nr. 2 i.V.m. 440, 323, 326 Abs. 5.

Die Voraussetzungen des Rücktrittsrechts ergeben sich aus § 323. 
Voraussetzung dafür ist zunächst das Vorliegen eines gegenseitigen Vertrages. Hier könnte ein wirksamer Kaufvertrag zwischen S und B zustande gekommen sein. Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, d.h. ein Rechtsgeschäft, das aus zwei inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen von mindestens zwei Personen besteht. Ein Kaufvertrag wird wie jeder andere Vertrag auch nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 145ff. BGB durch das Angebot eines der Partner und die Annahme dieses Angebotes durch den anderen Partner geschlossen.

Es müsste zunächst ein Angebot vorliegen. Hier könnte ein Angebot von S durch das Anbieten des Pokals im Prospekt vorliegen. Da ein Angebot eine Willenserklärung ist, müssten die Merkmale einer Willenserklärung erfüllt sein: Der äußere Erklärungstatbestand der in dem Prospekt enthaltenen Erklärung müsste schließen lassen auf den Handlungswillen, den Rechtsbindungswillen und den Geschäftswillen. Zweifelhaft ist hier, ob der Prospekt einen entsprechenden Rechtsbindungswillen enthält: S müsste mit der Ausstellung des Pokals im Prospekt zum Ausdruck gebracht haben, dass mit jedem Kunden, der die Annahme erklärt, ein Kaufvertrag geschlossen werden soll. Ein solcher Rechtsbindungswille fehlt aber erkennbar: S will sich nicht jedem gegenüber verpflichten, der ihm den Willen zum Kauf erklärt. Der Prospekt darf lediglich als Aufforderung an den Betrachter verstanden werden, seinerseits S ein Vertragsangebot durch Äußerung des Kaufwunsches zu machen (invitatio ad offerendum). Der Prospekt stellt somit noch kein Angebot von S dar. 

Ein Angebot liegt aber in dem Übersenden des ausgefüllten Bestellformulars von B vor. Dieser bietet an, den Pokal zu dem im Prospekt angegebenen Preis zu kaufen. Die wesentlichen Vertragsbestandteile (Kaufgegenstand und Kaufpreis) sind enthalten. Damit liegt ein Angebot seitens B vor.

S müsste das Angebot angenommen haben. S hat seinen Lehrling am 21. April 2009 damit beauftragt, den Pokal an B zu verschicken. Im Versenden des Pokals liegt eine Annahmeerklärung durch schlüssiges Verhalten. 
Die Annahmeerklärung müsste B aber rechtzeitig zugegangen sein. 

Ob die Annahmeerklärung fristgerecht zugegangen ist, richtet sich nach § 147 Abs. 2, da B dem S keine Annahmefrist gesetzt hatte. Da es sich um einen Antrag gegenüber einem Abwesenden handelt, kann die Annahme nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. Fraglich ist, bis zu welchem Zeitpunkt B den Eingang der Antwort erwarten darf. B konnte bei der Absendung seiner Bestellung erwarten, dass innerhalb von maximal zwei Wochen eine entsprechende Rückantwort durch S erfolgt. Zum Zeitpunkt des Zugangs des Paketes am 02. Juni 2009 war die gesetzliche Annahmefrist aus § 147 Abs. 2 BGB jedenfalls abgelaufen. 

Das Angebot könnte daher gemäß § 146 wegen Verspätung erloschen sein. 

Zu beachten ist aber die Vorschrift des § 149. Wenn eine Erklärung so abgesendet wurde, dass sie dem Adressaten bei regelmäßiger Beförderung rechtzeitig zugegangen wäre und der Adressat dies erkennen musste, ist er verpflichtet, dem Erklärenden die Verspätung unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzuzeigen, falls er die Annahmeerklärung wegen der Verspätung nicht mehr gelten lassen möchte. Verzögert der Empfänger die Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet. 

S hat laut SV die Annahmeerklärung bereits am 21. April 2008 losgeschickt. Bei regelmäßiger Beförderung wäre sie B rechtzeitig, d.h. innerhalb der durch § 147 Abs. 2 bestimmten Frist zugegangen. B konnte diesen Umstand anhand des Poststempels und des Rechnungsdatums eindeutig erkennen. Er hätte nun den tatsächlich verspäteten Zugang unverzüglich dem S anzeigen müssen. Dies ist nicht geschehen. Daher gilt die Annahmeerklärung des S als nicht verspätet, § 149 S. 2. Damit ist das Angebot des B von S rechtzeitig angenommen worden. 

Also besteht ein Kaufvertrag zwischen B und S.

Außerdem dürfte S die vertragsgemäße Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht haben. Gemäß § 433 Abs. 1 S. 2 ist S verpflichtet, die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Danach würde S dann nicht vertragsgemäß leisten, wenn der Pokal bei Gefahrübergang mangelhaft war. 

Wann ein Sachmangel vorliegt, richtet sich nach § 434 BGB. 

Hier könnte ein Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S.1 BGB vorliegen.

Gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB liegt ein Sachmangel vor, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Hier haben B und S keine bestimmte Beschaffenheit des Pokals vereinbart. Ein Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 BGB kommt daher nicht in Betracht.

In Betracht kommt ein Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB. In diesem Fall ist die Sache mangelhaft, wenn sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. S und B haben aber auch keine bestimmte Verwendung des Pokals vertraglich vorausgesetzt. Daher handelt es sich auch nicht um einen Sachmangel gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB.

Möglicherweise liegt ein Sachmangel gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB vor. Nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB ist die Sache mangelhaft, wenn sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und nicht die übliche Beschaffenheit aufweist, die der Käufer nach der Art der Sache erwarten darf. Der Pokal weist eine Schramme am Boden auf. Von einem neuen Pokal kann normalerweise erwartet werden, dass er dem Käufer frei von Schrammen und Kratzern geliefert wird, selbst wenn diese normalerweise nicht sichtbar sind. Somit weist der Pokal einen Sachmangel gemäß § 434 Abs. 1, S. 2 Nr. 2 BGB auf. 

Fraglich ist, ob der Sachmangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war. Dies lässt sich dem Sachverhalt nicht eindeutig entnehmen. Der Kratzer könnte auch durch B verursacht worden sein. Möglicherweise greift hier aber die Beweislastumkehr nach § 476 BGB ein. Gemäß § 476 BGB wird bei einem Verbrauchsgüterkauf innerhalb der ersten sechs Monate seit Gefahrübergang vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. 

Fraglich ist zunächst, ob es sich bei dem vorliegenden Kaufvertrag um einen Verbrauchsgüterkauf handelt. Ein Verbrauchsgüterkauf gemäß § 474 Abs. 1 BGB liegt vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache kauft.

Der Pokal ist gem. § 90 BGB ein körperlicher Gegenstand und im Gegensatz zu einem Grundstück auch beweglich.

B müsste als Käufer ein Verbraucher sein. Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft abschließt, dass weder einer gewerblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. K ist eine natürliche Person. Er erwirbt den Pokal als Geschenk für die Mitarbeiter und damit zu rein privaten Zwecken. Somit ist B Verbraucher i.S.v. § 13 BGB.

S müsste Unternehmer sein. Unternehmer ist gem. § 14 Abs. 1 BGB eine natürliche oder juristische Person, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Der Verkauf des Pokals durch S erfolgte in Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit. S ist somit Unternehmer.

Somit hat B als Verbraucher bei S als Unternehmer eine bewegliche Sache gekauft. Es handelt sich somit um einen Verbrauchsgüterkauf.

Damit greift die Beweislastumkehr des § 476 BGB. Der Gefahrübergang erfolgt gemäß § 446 mit der Übergabe der verkauften Sache, also mit der Zustellung des Paketes am 2. Juni 2009. 
Der Gefahrübergang erfolgt nicht gemäß § 447 mit der Absendung des Paketes, da diese Vorschrift gemäß § 474 Abs. 2 nicht anwendbar ist. 
Da seit dem Gefahrübergang noch nicht mehr als sechs Monate vergangen sind, wird somit vermutet, dass der Mangel schon bei Gefahrübergang vorgelegen hat. S müsste das Gegenteil beweisen, was er aber nicht kann.

Insgesamt liegt also ein Sachmangel Gefahrübergang vor und damit eine nicht vertragsgemäße Leistung.

B müsste dem S zudem eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben und die Frist müsste erfolglos abgelaufen sein. Eine Fristsetzung ist laut Sachverhalt nicht erfolgt. 

Die Fristsetzung könnte aber gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB entbehrlich sein. Gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 1 ist die Fristsetzung entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert. S hat telefonisch erklärt, dass B für diesen Kleinkram gar nichts verlangen könne. Damit hat er die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert, weshalb eine Fristsetzung entbehrlich ist.

Die Voraussetzungen eines Rücktrittsrechts liegen damit vor. 

Das Rücktrittsrecht könnte aber im vorliegenden Fall gemäß § 323 Abs. 5 S. 2 ausgeschlossen sein, wenn es sich um eine unerhebliche Pflichtverletzung handelt. Hier handelt es sich nur um eine winzige ästhetische Beeinträchtigung, die kaum sichtbar ist. Damit liegt nur eine unerheblicht Pflichtverletzung vor. Das Rücktrittsrecht ist daher gemäß § 323 Abs. 5 S. 2 ausgeschlossen.

B kann nicht vom Kaufvertrag mit S zurücktreten.     
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	Sachverhalt 2
M könnte gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

Anspruch entstanden

Voraussetzung des Anspruchs ist das Zustandekommen eines wirksamen Kaufvertrages.

Ein Kaufvertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme. 

Laut Sachverhalt hat M dem B seine wertvolle Briefmarkensammlung zu einem Preis von 1500,00 € angeboten. 

B müsste das Angebot des M angenommen haben.

Laut Sachverhalt hat B erklärt, er könne für die Briefmarkensammlung nur 800,00 € bezahlen. Damit steht fest, dass B das Angebot des M abgelehnt hat. Diese Ablehnung war jedoch mit einem Angebot des B gem. § 150 Abs. 2 BGB verbunden, die Briefmarken für 800,00 € zu kaufen  und stellt damit ein neues Angebot des B dar. Das Angebot des M erlischt gem. § 146 BGB.

Dieses Angebot müsste M angenommen haben.

M wies jedoch auf die sehr wertvolle British Guiana Magenta hin und erklärte, er könne die Sammlung nicht unter 1200,00 € verkaufen. Auch diese Erklärung stellt eine Ablehnung des Antrags verbunden mit einem neuen Antrag gem. § 150 Abs. 2 BGB dar.

Das neue Angebot über 1200,00 € müsste wiederum B angenommen haben.

B erklärt jedoch, er habe nur 800,00 € und könne nicht mehr bezahlen. Diese Erklärung stellt wiederum eine Ablehnung des Angebotes des M verbunden mit einem neuen Antrag des B, über 800,00 € gem. § 150 Abs. 2 BGB dar.

Dieses Angebot müsste M angenommen haben.

M erklärt, er könne die Briefmarkensammlung für 1000,00 € verkaufen, wenn B 800,00 € jetzt zahlt und den Rest in monatlichen Raten.

M nimmt also das Angebot des B nicht an und unterbreitet gleichzeitig ein neues Angebot gem. § 150 Abs. 2 BGB.

Dieses Angebot müsste B angenommen haben.

B erklärt sich damit einverstanden. Eine Annahmeerklärung des B liegt also vor.

Fraglich ist wie es sich auswirkt, dass B 17 Jahre alt und damit minderjährig ist. Die Willenserklärung des B könnte damit nicht wirksam gewesen sein.

Gem. § 106 BGB ist ein Minderjähriger, der das 7. Lebensjahr vollendet hat in der Geschäftsfähigkeit nach §§ 107 ff BGB beschränkt.

Gem. § 107 BGB bedarf ein Minderjähriger zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Fraglich ist nun, ob das Rechtsgeschäft für B lediglich rechtlich vorteilhaft ist.

Dies wäre dann der Fall, wenn sich für B aus diesem Rechtsgeschäft keine rechtliche Verpflichtung ergeben würde.

Da sich B allerdings verpflichtet den Kaufpreis zu zahlen, steht es fest, dass er eine rechtliche Verpflichtung eingegangen ist. Damit ist das Rechtsgeschäft nicht lediglich rechtlich vorteilhaft.

Als nächstes ist zu prüfen, ob eine Einwilligung der Eltern vorliegt. Einwilligung ist gem. § 183 BGB die vorherige Zustimmung. Im Sachverhalte sind keine Hinweise auf eine Einwilligung der gesetzlichen Vertreter ersichtlich.

Das Rechtsgeschäft wäre wirksam, wenn B gem. § 110 BGB die vertragsgemäße Leistung mit Mitteln bewirkt hätte, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden wären.

Fraglich ist, ob es sich bei dem gesparten Taschengeld des B um solche Mittel handelt. Mittel im Sinne des § 110 BGB sind dem Minderjährigen dann überlassen worden, wenn ihre Verwendung von der generellen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erfasst worden ist. Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass die Eltern des B mit der Überlassung des Taschengeldes grundsätzlich auch mit dem Kauf der Briefmarken in dieser Größenordnung einverstanden sein müssten.

Im Sachverhalt sind keine Hinweise darauf ersichtlich, ob die Eltern des B mit der Überlassung des Taschengeldes auch in die Einkäufe von Briefmarken einwilligen wollten. 

Die Wirksamkeit des von B geschlossenen Rechtsgeschäftes wäre auf jeden Fall nicht gegeben, wenn B die vertragsgemäße Leistung nicht bewirkt hätte. 

Unter Bewirken wird die sofortige Leistungserfüllung verstanden. Das heißt, der Minderjährige müsste seine vertragliche Verpflichtung sofort erfüllt haben.

Da nach dem Sachverhalt B nicht den gesamten Kaufpreis bezahlen konnte und den Rest des Kaufpreises in Raten bezahlen wollte, steht fest, dass er nicht sofort beim Vertragsschluss seine Verpflichtung aus dem Rechtsgeschäft erfüllt hat.

Das von B geschlossene Rechtsgeschäft wäre jedoch wirksam, wenn die Eltern des B den Vertrag gem. § 108 Abs. 1 BGB genehmigt hätten. Unter Genehmigung wird gem. § 184 BGB die nachträgliche Zustimmung verstanden.

Laut Sachverhalt haben die Eltern des B dem Kauf ihres Sohnes zugestimmt.

Fraglich ist jedoch, wie es sich auswirkt, dass M am 15.04. die Eltern des B angeschrieben und sie bat, ihm mitzuteilen, ob sie mit dem Kauf ihres Sohnes einverstanden sind.

Fordert der andere Teil die gesetzlichen Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann gem. § 108 Abs. 2 BGB die Erklärung nur gegenüber ihm erfolgen. Eine zuvor dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung wird unwirksam. 

Laut Sachverhalt meinten die Eltern des B zunächst, sie müssen nichts mehr erklären, weil sie schon ihrem Sohn gegenüber ihr Einverständnis mit dem Kauf erklärt haben. Sie schreiben dennoch am 29.04. einen Brief an den M, in dem sie ihr Einverständnis mit dem Kauf erklären. Damit könnten sie ihre Genehmigung gegenüber M erklärt haben.

Fraglich ist jedoch weiter, wie es sich auswirkt, dass M den Brief erst am 30.04. und damit 15 Tage nachdem er die Eltern des B zur Genehmigung aufgefordert hat, in seinem Briefkasten findet.

Die Genehmigung kann nur innerhalb von 14 abgegeben werden. Wird sie innerhalb dieser Frist nicht abgegeben, so gilt sie als verweigert.

Fraglich ist daher weiter, ob die Genehmigung innerhalb von 14 Tagen erklärt wurde.

Dies wäre der Fall, wenn sie dem M innerhalb von 14, d.h. spätestens am 29.04. zugegangen wäre.

Eine Willenserklärung ist zugegangen, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dieser die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat und er von ihr unter normalen Umständen Kenntnis nehmen konnte.

Die Genehmigung wurde am 29.04. in den Briefkasten des M eingeworfen. Der Briefkasten des M gehört zu einem Bereich, über den M verfügen darf. Sie ist also in seinen Herrschaftsbereich gelangt.

M hatte jederzeit die Möglichkeit, seinen Briefkasten zu leeren und die Willenserklärung zur Kenntnis zu nehmen.

Fraglich ist jedoch, wann er unter normalen Umständen von der Willenserklärung Kenntnis nehmen konnte. 

Normalerweise hätte M seinen Briefkasten täglich geleert und zwar sofort, nachdem er nach Hause käme. Dies wäre normalerweise  am späten Nachmittag der Fall. Nur weil er ausgerechnet an diesem Tag längere Verhandlungen wegen des blauen Mauritius geführt hatte, kam er besonders spät nach Hause, so dass er den Brief der Eltern des B erst am nächsten Tag aus dem Briefkasten holte.

Damit steht fest, dass M unter normalen Umständen den Brief am Nachmittag des 29.04. und damit innerhalb der Frist zur Kenntnis genommen hätte.

Damit steht weiterhin fest, dass die Genehmigung der Eltern des B innerhalb der Frist des § 108 Abs. 2 BGB zugegangen und damit wirksam ist.

Folglich ist die Annahmeerklärung des B wirksam, so dass zwischen M und B ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist.

Anspruch untergegangen

Es sind im Sachverhalt keine Hinweise darauf ersichtlich, dass der Anspruch untergegangen sein könnte. Insbesondere ist die Kaufpreiszahlung noch möglich.

Anspruch durchsetzbar

Im Sachverhalt sind auch keine Hinweise darauf ersichtlich, dass der Anspruch nicht durchsetzbar sein könnte.

M hat gegen B einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gem. § 433 Abs. 2 BGB.
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